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  SBV Sektion Ostschweiz 
 

 
Aufbau 

Der SBV, Schweiz. Blinden- und Sehbehindertenverband, Sektion 
Ostschweiz wurde 1925 gegründet und hat heute über 

280 Mitglieder, Stand August 2024. Das Sektionsgebiet umfasst die 
Kantone SG, TG, AI, AR und GL sowie das Fürstentum Liechtenstein. 

 
 

Dem Vorstand des SBV Sektion Ostschweiz obliegt das Führen der Geschäfte 

der Sektion. Sie und viele helfende Hände setzen sich für die Bedürfnisse 

blinder und sehbehinderter Menschen innerhalb des Sektionsgebiets ein. 
 

Aufgaben 

Nicht nur die Freizeitgestaltung und das gesellige Leben der Mitglieder, 

sondern auch deren gesellschaftliche und berufliche Inklusion gehört zu 

den Zielen der Sektion. 
 

 

Es werden Ausflüge, Wanderungen und Zusammenkünfte organisiert. Bei 

solchen Treffen werden oft hilfreiche Tipps und Tricks, die den Alltag von 

blinden und sehbehinderten Menschen erleichtern, ausgetauscht. 
 

 

Sensibilisierung 

Des Weiteren werden Informationsveranstaltungen und Sensibilisierungen 

bei Anfragen von externen Organisationen durchgeführt. 
 

 

Interessenvertretung 

Eine wichtige Aufgabe des Blinden- und Sehbehindertenverbandes ist die 

Vertretung der Interessen seiner Mitglieder. 
 

Im öffentlichen Verkehr, in den öffentlichen Bauten und im öffentlichen 

Raum allgemein lauern Hürden, die blinden und sehbehinderten Menschen 

den Zugang erschweren oder verunmöglichen. 

Die Interessenvertretung des SBV nimmt sich solcher Fälle an und 

verhandelt mit Behörden und Institutionen. Seit September 2020 hat –  

speziell für das Gebiet der Sektion Ostschweiz - eine Interessenvertreterin 

diese Aufgabe übernommen. 
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Auch an den Aktivitäten zum "internationalen Tag des weissen Stocks" 

(TWS), der jährlich am 15. Oktober stattfindet, beteiligt sich die Sektion Ost- 

schweiz oft. 
 

Zusammenarbeit 

Die Sektion Ostschweiz arbeitet mit der obvita Sehberatung, die 

grösstenteils im gleichen Sektionsgebiet tätig ist, und mit dem Bildungs- 

und Begegnungszentrum (BBZ) des SBV in St. Gallen, das eine breite 

Palette von Bildungs- und Freizeitkursen anbietet, zusammen. 
 

Mitgliedschaft 

Für Blinde und Sehbehinderte: auf www.sbv-fsa.ch unter Mitglied wer- 

den www.sbv-fsa.ch/sbv/mitglied-werden finden Sie Hinweise und 

Antragsformulare. Ein augenärztliches Zeugnis oder eine Bestätigung einer 

Beratungsstelle für Sehbehinderte und Blinde ist erforderlich. Die Mitglieder 

der SBV Sektion Ostschweiz sind gleichzeitig Mitglieder des Verbandes 

SBV-FSA mit Sitz in Bern. Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft bei der 

Sektion Ostschweiz beträgt zurzeit CHF 20.00. 

Nicht sehbehinderte Personen können Solidarmitglied der SBV Sektion 

Ostschweiz werden und bezahlen CHF 35.00 im Jahr. 

 
Vergünstigungen und Angebote 
 
Begleiterkosten 
Mitglieder des SBV, die für einen Ferienaufenthalt, eine Reise, den Besuch 
einer Sportveranstaltung, eines Kurses oder Ähnliches auf eine 
aussenstehende Begleitperson angewiesen sind und für deren Kosten 
persönlich aufzukommen haben, können um einen Beitrag an diese 
Begleiterkosten gemäss den geltenden Ausführungsbestimmungen 
nachsuchen. Als Mehrkosten gelten Auslagen, beispielsweise  
Transportkosten wie Kilometerentschädigung für den Personenwagen, 
Eintrittskarten zu Museen, Veranstaltungen oder Ferienarrangements 
während der Zeit der Begleitung. 
 
Jedes SBV-Mitglied kann jährlich Begleiterkosten bis zum nachstehenden 
Höchstbetrag geltend machen: 
- Mitglieder mit Ergänzungsleistungen: CHF 1’000.00 
- Übrige Mitglieder: CHF 800.00 

 
 

http://www.sbv-fsa.ch/
http://www.sbv-fsa.ch/sbv/mitglied-werden
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Neu können Begleiterkosten für Personen im gleichen Haushalt lebend 
bis zu den oben genannten Beträgen geltend gemacht werden. 
Autokilometer werden neu zu 50 Rappen pro Kilometer vergütet. 
 
Weisser Stock 
Mitglieder des SBV haben Anspruch auf Rückerstattung der Kosten für einen 
Weissen Stockes pro Jahr, wenn dieser nicht über die IV oder andere 
Versicherungen finanziert werden. 
 
Reka-Gelder 
Mitglieder des SBV Sektion Ostschweiz können bis auf weiteres für CHF 
470.00 Reka-Gelder für CHF 700.00 beziehen. 

  
 

Finanzen 

Alle diese Angebote werden durch Mitgliederbeiträge, Spenden und Legate 

finanziert. Der Vorstand der Sektion arbeitet ehrenamtlich. 
 

 

Unsere Konto-Nummer lautet: 

PostFinance Konto IBAN CH22 0900 0000 8550 7841 8 
 
 
 
 
 
 

 


